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Einführung

Energie wird grundsätzlich in Kilowattstunden abgerechnet. Dies wird im 
 Erdgassektor als thermische Gasabrechnung bezeichnet. Im Gegensatz 
zum Stromsektor kann die Kilowattstunde beim Gas aber nicht unmittelbar 
gemessen werden. Vielmehr muss ein komplexer Rechenvorgang durch-
laufen werden, um die gemessenen Größen in abrechenbare Größen zu 
 konvertieren.

Die Komplexität dieser Berechnung wird intuitiv deutlich, wenn die Abrechnung 
von Benzin an der Tankstelle mit der von Erdgas beim Verbraucher verglichen 
wird. In beiden Fällen möchte der Kunde Energie kaufen, die nicht unmittelbar 
gemessen werden kann.

Bei Benzin ist dies unproblematisch, da es sich um ein künstlich hergestelltes 
Produkt handelt, dessen Eigenschaften genau definiert sind und die sich im 
Laufe der Zeit nicht ändern. Außerdem ist das Produkt flüssig und dadurch rela-
tiv unempfindlich gegenüber Änderungen der Umgebungsparameter. Gleichzei-
tig sind diese Umgebungsparameter durch die Lagerung des Benzins in großen 
unterirdischen Tanks vergleichsweise konstant. In einem Liter an der Tankstelle 
ist somit immer annähernd die gleiche Menge Energie enthalten. Deshalb ist es 
ausreichend, das Volumen oder Gewicht bzw. die Masse zu messen, um eine 
abrechenbare Größe zu erhalten, die direkt proportional zur Energie ist.

Bei Erdgas hingegen verändert sich die Zusammensetzung permanent, da es 
sich um ein Naturprodukt handelt. Somit enthält ein Kubikmeter Erdgas un-
ter sonst gleichen Rahmenbedingungen stets eine unterschiedliche Energie-
menge. Die Problematik wird durch die Kompressibilität und Temperaturab-
hängigkeit des Erdgases noch weiter verschärft. Wenn also wie bei Benzin 
lediglich das entnommene Volumen gemessen wird, kann kein unmittelbarer 
Bezug zur Energiemenge hergestellt werden. Die Messung liefert lediglich 
einen Wert, der noch um verschiedene Parameter korrigiert werden muss. 
Druck und Temperatur verändern das Volumen, die Zusammensetzung des 
Gases beeinflusst den spezifischen Energieinhalt. Erst wenn diese Parameter 
berücksichtigt werden, kann eine Abrechnung auf Basis der entnommenen 
Energie erfolgen.

Das DVGW-Arbeitsblatt G 685 bietet die Grundlage, um diese Transformation 
rechtssicher durchzuführen. Dabei stützt sich das Arbeitsblatt auf verschiede-
ne Gesetze und Verordnungen, die nachfolgend auszugsweise aufgeführt sind.

Diese Regelungen sind ein pragmatischer Kompromiss zwischen einer mög-
lichst genauen (und damit auch sehr teuren) Messung und einer einfachen (und 
damit sehr ungenauen) Schätzung.
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Entwicklung der G 685 im zeitlichen Verlauf 
Die erste Version der G 685 datiert aus dem Jahr 1993. In dieser Fassung wurde 
die Monopolsituation der Stadtwerke abgebildet. Sie enthielt eine Vielzahl von 
Regelungen, die dem Lieferanten das Leben leicht machen sollten. Es war z. B. 
erlaubt, die Abrechnung auf Basis des Volumens im Betriebszustand durchzu-
führen. Für alle Umrechnungen wurden dem Lieferanten großzügige Spielräume 
bezüglich der anzusetzenden Faktoren eingeräumt. Diese wurden in der Regel 
durch den Lieferanten betriebswirtschaftlich optimiert.

Mit der Neufassung im Jahr 2008 erfolgte ein großer Schritt für die Transpa-
renz der Gasabrechnung. In dieser Fassung wurde erstmals die thermische 
Gasabrechnung verbindlich vorgeschrieben. Außerdem mussten dem Verbrau-
cher eine Vielzahl von relevanten Informationen geliefert werden. Damit sollte 
dieser in die Lage versetzt werden, die Abrechnung nachvollziehen zu können. 
Die wichtigsten Änderungen waren (Bild 1):

 • Entfall der volumetrischen Abrechnung

 • Verpflichtung zur Benennung von autorisiertem Personal

 • Umfangreiche Dokumentationspflichten

20081993 20081993

Autorisiertes Personal Zustandszahl (Höhenzone)

Dokumenta�onspflichten Temperaturmessung bei Kleinkunden

En�all der volumetrischen Abrechnung Abrechnungsbrennwert

50
50100

kWhm³

Bild 1: Unterschiede zwischen G 685|1993 und G 685|2008
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 • Ersatz der Festwertregelung für den Brennwert durch monatliche zu ermit-
telnde Brennwerte

 • Halbierung der zulässigen Höhendifferenz in einer Höhenzone von 100 auf 
50 m

 • Anspruch des Letztverbrauchers auf einen temperaturkorrigierenden Gas-
zähler.

Diese neuen Regelungen zur thermischen Gasabrechnung waren bereits sehr 
komplex. Sie konnten aber noch in einem kurzen Dokument zusammengefasst 
werden. Im Laufe der Zeit haben sich aber immer mehr Konkretisierungen und 
Spezialfälle angesammelt.

Die Fassung der G  685 aus dem Jahr  2020 ist somit eine Zusammenfas-
sung von existierenden Regelungen, die weit über den bisherigen Bereich der 
G 685|2008 hinausgehen.

Die folgenden Regelungen wurden unter dem Titel G 685|2020 aktualisiert und 
zusammengefasst:

 • DVGW-Arbeitsblatt  G  685|2008-11 und die dazugehörigen Beiblätter 
B1|2010-06, B2|2011-12, B3|2016-05

 • DVGW-Merkblatt G 686|2013-07 

 • DVGW-Arbeitsblatt G 486|2018-03 „Realgasfaktoren und Kompressibilitäts-
zahlen von Erdgasen; Berechnung und Anwendung“

 • DVGW-Rundschreiben G 2/10 „Einhaltung der Fehlergrenze von Belastungs-
registriergeräten und Höchstbelastungs-Anzeigegeräten bei der Verrech-
nung gemessener Leistung“

 • DVGW-Rundschreiben G 1/11 „Rundschreiben zur Brennwertveröffentlichung 
gemäß § 40 GasNZV“ 

 • DVGW-Rundschreiben G 3/12 „Bereitstellung von Gasbeschaffenheitsdaten 
für den CO2-Emissionshandel“.

Die zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhänge bei der Weiterentwicklung der 
G 685 sind in Bild 2 zusammengefasst.

Ablauf der Arbeitsschritte nach G 685: eine Übersicht
Durch die zuvor beschriebenen Konkretisierungen und Erweiterungen wurde 
die G 685 immer komplexer und umfangreicher. Zur Vereinfachung zukünftiger 
Überarbeitungen und zur besseren Strukturierung wurde deshalb ein modularer 
Aufbau gewählt. Dieser teilt sich auf in sieben Abschnitte.

Dieses Buch folgt dieser Systematik, um die Zuordnung der Erläuterungen zu 
den Originaltextstellen zu erleichtern.
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Nach den allgemeinen Festlegungen und Erläuterungen in Teil  1 „Gasabrech-
nung – Grundlagen der Energieermittlung“ folgen die eigentlichen Berech-
nungsschritte (Bild 3).

Die Berechnung startet mit der Ermittlung des Abrechnungsbrennwertes. Da-
bei werden die Einspeisepunkte des Netzes betrachtet. Dies sind in der Regel 
die Netzkoppelpunkte, ggf. ergänzt um dezentrale Einspeisungen von Biogas, 
Speichern oder Wasserstoff. Die an diesen Punkten eingespeisten Volumina 
werden mit den dazugehörigen Brennwerten mengengewichtet zu Monats- 
bzw. Jahresabrechnungsbrennwerten zusammengefasst. Die Volumina wer-
den dabei im Normzustand betrachtet, sodass der nachfolgend beschriebene 
Teilschritt 3 Voraussetzung für diese Berechnung ist. Die konkreten Vorgaben 
zur Ermittlung des Abrechnungsbrennwertes enthält Teil 2 „Gasabrechnung – 
Brennwert“ des Arbeitsblattes.

Danach müssen aus gemessenen Betriebskubikmetern, deren Inhalt durch 
Druck, Temperatur und weitere Größen beeinflusst wird, eindeutige Normku-
bikmeter ermittelt werden. Dies erfolgt mithilfe der sogenannten Zustandszahl. 
Dieser Teilschritt wird in Teil 3 „Gasabrechnung – Volumen im Normzustand“ 
der G 685 detailliert dargestellt.

EndfassungOriginalfassung ErweiterungKonkretisierung

2010

2011

2016

2020

2012 20202008

G 685
1. Beiblatt

G 685
2. Beiblatt

G 685
3. Beiblatt

G 486

G 686 G 685G 685

SLP

RLM

…

QS

NKP

2010-12

3 Rund-
schreiben

…

Bild 2: Zeitliche und inhaltliche Zusammenhänge bei der Weiterentwicklung der 
G 685
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Das Produkt aus den Ergebnissen der oben beschriebenen Berechnungen, also 
Normkubikmeter und Abrechnungsbrennwert, ergibt dann die tatsächlich ab-
zurechnende Energiemenge. Diese wird in Abhängigkeit von der verwendeten 
Messtechnik unterschiedlich ermittelt, weshalb hierfür auch zwei separate Teile 
im Arbeitsblatt vorgesehen sind. Dies sind Teil  4 „Gasabrechnung – Zähler-
standbasierte Energieermittlung (ZBE)“ für Standardlastprofil-Kunden (SLP) 
und Teil  5 „Gasabrechnung – Lastgangbasierte Energieermittlung (LBE)“ für 
Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM).

Ab einem bestimmten Druckniveau sind Korrekturen der Messung erforder-
lich, da hier die gasspezifischen Eigenschaften berücksichtigt werden müssen. 
Insbesondere ist eine Prüfung vorgeschrieben, ob eine sogenannte Korrektur 
der Kompressibilitätszahl („K-Zahl-Korrektur“) erforderlich ist. Die konkreten 
Vorgaben sind in Teil 6 „Gasabrechnung – Kompressibilitätszahl (K-Zahl)“ der 
G 685 enthalten.

Bild 3: Berechnungsschritte der G 685

X
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Differenz zw. 2 Werten
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Kombination von MeLos
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Gaszusammensetzung
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Im letzten Teil 7 „Gasabrechnung – Differenzwertbildung“ der G 685 sind kon-
krete Anwendungsfälle für den Fall enthalten, dass einzelne Messungen mit-
einander verrechnet werden müssen.

Rechtsgrundlagen
Grundsätzlich darf eine Ware im geschäftlichen Verkehr nur abgerechnet wer-
den, wenn die Menge in geeichten Messgeräten erfasst wurde. Dies ist aus den 
vorbeschriebenen Gründen beim Erdgas nicht möglich. Aus diesen Gründen 
wird über verschiedene Rechtsnormen ein Konstrukt erstellt, das genau diese 
Problematik überwindet.

Kurz gefasst bedeutet dies, dass die strikte Vorgabe des Eichgesetzes zur 
Messung aufgeweicht wird, indem eine Ausnahmeregelung für Berechnungs-
verfahren zugelassen wird, die den anerkannten Regeln der Technik – und da-
mit dem Regelwerk des DVGW – entsprechen.

Die dafür maßgebliche Rechtsgrundlage für die Regelungen der G  685 
ist §  33  Abs.  1  MessEG in Verbindung mit §  31  Abs.  1  MessEG, §  1  MessEV, 
§ 25 MessEV und § 49 Abs. 2 EnWG:

 • § 33 Abs. 1 MessEG, Anforderungen an das Verwenden von Messwerten:  
Werte für Messgrößen dürfen im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr oder 
bei Messungen im öffentlichen Interesse nur dann angegeben oder verwen-
det werden, wenn zu ihrer Bestimmung ein Messgerät bestimmungsgemäß 
verwendet wurde und die Werte auf das jeweilige Messergebnis zurückzufüh-
ren sind, soweit in der Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 2 nichts anderes 
bestimmt ist.

 • § 31 Abs. 1 MessEG, Anforderungen an das Verwenden von Messgeräten:  
Verwendet werden dürfen ausschließlich Messgeräte oder sonstige Messge-
räte, die den Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage 
erlassenen Rechtsverordnungen entsprechen. Sie müssen im Rahmen der 
vorgesehenen Verwendungsbedingungen eingesetzt werden.

 • § 1 MessEV, Anwendungsbereich für Messgeräte und Teilgeräte:  
Das Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils 
geltenden Fassung und diese Verordnung sind auf Messgeräte anzuwen-
den, die zu den in Absatz 2 und Absatz 3 genannten Zwecken verwendet 
werden sollen, und die zumindest eine der folgenden Messgrößen bestim-
men sollen:

 – Temperatur,

 – Druck,

 – Volumen.
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 • § 25 MessEV Ausnahmen bei Werten für Messgrößen:  
Werte für die folgenden Messgrößen dürfen Verwender angeben oder ver-
wenden, auch ohne dass die angegebene Größe mit einem Messgerät im Sin-
ne des Mess- und Eichgesetzes und dieser Verordnung ermittelt worden ist:  
[…] die Verbrennungsenthalpie von Gas oder Gasbeschaffenheitskenngrö-
ßen, insbesondere der Brennwert, wenn sie nach den anerkannten Regeln 
der Technik ermittelt worden sind und die dafür verwendeten Messwerte mit 
einem dem Mess- und Eichgesetz und dieser Verordnung entsprechendem 
Messgerät ermittelt worden sind.

 • § 49 Abs. 2 EnWG Anforderungen an Energieanlagen:  
Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, 
wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von […] Gas die 
technischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
e.V. eingehalten worden sind.

Sinngemäß bedeutet dies, dass eigentlich keine thermische Abrechnung beim 
Erdgas erlaubt ist, weil Kilowattstunden nicht direkt gemessen werden kön-
nen. Es ist lediglich möglich, in einem Gerät verschiedene Komponenten unter-
zubringen, die zusammen über eine rechnerische Kombination der originären 
Messwerte die gewünschten Kilowattstunden liefern.

Dies ist aber formal kein gemessener Wert im Sinne des Eichrechtes. Um trotz-
dem eine thermische Gasabrechnung zu ermöglichen, wurde deshalb eine Aus-
nahme für „anerkannte Regeln der Technik“ gemacht. Diese bedingt allerdings 
die Einhaltung der technischen Regeln des DVGW.

Die Regelungen sollen gewährleisten, dass die Gasabrechnungen für die Ver-
braucher transparent und nachvollziehbar sind.

Die Rechtsgrundlage hierfür ist sind zwei Paragrafen im Mess- und Eichgesetz:

 • § 34 MessEG, Vermutungswirkung:  
Soweit der Verpflichtete Maßnahmen ergriffen hat, die von Regeln, tech-
nischen Spezifikationen oder Erkenntnissen abgedeckt sind, die vom Aus-
schuss nach § 46 ermittelt wurden und deren Fundstelle die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt im Bundesanzeiger veröffentlicht hat, wird ver-
mutet, dass die wesentlichen Anforderungen bei dem Verwenden von Mess-
geräten nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 erfüllt werden und Rechnungen, bei 
denen Messwerte nach §  33 Absatz  3 verwendet werden, nachvollzogen 
werden können.

 • § 46 MessEG, Regelermittlungsausschuss:  
Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wird ein Regelermittlungs-
ausschuss eingesetzt. Er hat die Aufgabe, auf der Grundlage des Standes 
der Technik […] Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, um die Pflichten von 
Personen näher zu bestimmen, die Messgeräte oder Messwerte verwenden.
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Die Durchführung der Gasabrechnung unterliegt dabei der Kontrolle der zu-
ständigen Eichämter des jeweiligen Bundeslandes, sodass die Einhaltung der 
getroffenen Regelungen gewährleistet ist.

Disclaimer
Aufgrund der durchgängig sehr neuen Regelungen liegen zu den meisten Sach-
verhalten noch keine gerichtlichen Entscheidungen vor.

Die Ausführungen in diesem Buch entsprechen dem Informationsstand der Au-
toren und wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt.

Für Richtigkeit, Rechtssicherheit und Vollständigkeit kann keine Gewähr über-
nommen werden.

Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass einige Teile der G 685|2020 aktuell 
überarbeitet werden. Die dort vorgesehenen Änderungen werden in einer spä-
teren Auflage dieses Buches berücksichtigt.

Die Autoren freuen sich über Kommentare und Anregungen, die gerne per Mail 
an folgende Adressen gesendet werden können:

alexkluegl@hotmail.com

Fischer@campus-ew.de


